
Beschlussvorlage 
- öffentlich - 
VL-28/2026 

Fachbereich Öffentliche Sicherheit, 
Recht, Personal und 
Soziales 

Sachbearbeiter Bianca Courtial 
weitere Sachbearbeiter Giuliana Fuchs 

 
Gemeinde Walluf 

Datum 30.03.2026 
 
 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand der Gemeinde Walluf 02.04.2026 
Gemeindevertretung der Gemeinde Walluf 16.04.2026 

 
Gültigkeit der Kommunalwahl am 15.03.2026 
 
Anlage(n): 
1. Sitzverteilung Nachrücker Gemeindewahl 2026 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 

Finanzielle Auswirkung vorhanden Nein 
Haushaltsmittel vorhanden Nein 
Art der Ausgabe (ÜPL/APL/Deckungskreis)  
Sachkonto  Kostenstelle  

 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 26 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) wird die Wahl der Gemeindevertretung der 
Gemeinde Walluf (sog. Gemeindewahl) vom 15.03.2026 für gültig erklärt. 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 26 KWG hat die Gemeindevertretung über die Gültigkeit der Wahl der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Walluf vom 15.03.2026 sowie über evtl. Einsprüche gegen die Gültigkeit 
dieser Wahl zu entscheiden. 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 18.03.2026 das endgültige 
Wahlergebnis festgestellt. Die öffentliche Bekanntmachung des Wahlergebnisses erfolgte am 
19.03.2026. 
 
Innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen ab der Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
können Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahl eingelegt werden. Sofern bis einschließlich 
01.04.2026 keine Einsprüche eingelegt werden, ist die Gemeindewahl vom 15.03.2026 gem. § 26 
KWG durch die Gemeindevertretung für gültig zu erklären. 
 
Das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte amtliche Endergebnis der Wahl, ist als Anlage 
beigefügt. 
 
 
 
 
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister 




